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Postfach,D-79084Freiburg Dezernat IV -RIS

Herrn . Adresse: Fehrenbachallee12

████ ███ D-79100Freiburgi.Br.
███ ' Telefon: 0761 201-4858

█████████████████ ██ Telefax: 0761 / 201 - 4893 /4897

█████ █████████ internet: wwwfreiburg.de
E-Mail®: veterinaerbehoer-

de@stadt.freiburg.de

IhrZeichen/Schreibenvom UnserAktenzeichen Ihnenschreibt Freiburg,den

32.32.15 ███ █████ 24.05.2019

Vollzugdes Verbraucherinformationsgesetzes;

IhrAuskunftsersuchen über das Online-Portal„FragdenStaat.de“
Gewerbebetrieb:Ristorantee PizzeriaMilano, Schusterstraße7 inFreiburgi.Br.

Sehr geehrteDamenund Herren,

wirnehmen Bezug aufIhre InternetAnfrageüberdas Portal„FragDenStaat.de“vom
21.05.2019zu 0.9.Gewerbebetrieb.SiewünschenAuskünftezu den beidenletzten
Betriebsprüfungengemäß $ 2Abs.1 VIG undfordernbeiBeanstandungendie Her-
ausgabe derentsprechendenKontrollberichte.

BittebeachtenSie,dassSiedurchIhreAnfrageeinVerwaltungsverfahreninGang
gesetzthaben, das sowohl bei Betrieben/Gaststättenmit oder ohne Mängellage
durchgeführtwerdenmuss.

Zu IhremAnliegennehmenwir wiefolgtStellung:

Eine Herausgabe von Kontrollberichtensiehtdas Verbraucherinformationsgesetz
(VIG)nichtvor.Wir legendaher IhrenAntragdahingehendaus,dass Sie Informatio-

nen nach 8 2 Abs. 1 Nr.1 VIG zu allenDaten überfestgestellteund nichtzulässige
Abweichungenvon Anforderungennach dem LebensmittelrechtsowieMaßnahmen
und Entscheidungen,dieim Zusammenhang mitden genanntenAbweichungenge-
troffenwurden,indem genanntenBetriebfürdiebeidenletztenBetriebsprüfungen
“wünschen.

Wirwerdenden von IhnenbenanntenBetriebzu IhremAntragund unsererAntwort
insbesonderezurFrage inZiffer2 IhresAntragesgemäß $ 5 VIG anhören,wodurch
sich.dieEntscheidungsfristum einenweiterenMonatverlängert.

Sprechzeiten:Mo, Di,Do,Fr8.00-12.00Uhr,Mi 13.30-17.00Uhr *E-Mail-Adressenurfür

StraßenbahnundBus:Linie2 -3 -5 HaltestelleJohanneskircheRathausimStühlinger formloseMitteilungen
SparkasseFreiburg-NördlicherBreisgau:KontoNr.201001 2,BLZ680501 01 ohneelektronische
IBAN DE63 6805 0101 0002 010012 °BICFRSPDE 66XXX Signatur



Falls Sie der Datenweitergabe gemäß Artikel 21 Datenschutzgrundverordnung wi-
dersprochen haben,informieren wir Sie wie folgt:

Hierzu haben Sie aus Gründen,die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, das
Recht. Ihre besondere Situation müssen Sie unserer Behörde gegenüber darlegen,
sonstist Ihr Widerspruch unbegründet.

Wir weisen darauf hin, dass gemäß $ 5 Abs. 2 Satz 4 VIG auf Nachfrage desDritten
(betroffener Betrieb) diesem der Name und die Adresse des Antragstellers offen zu
legenist. Wird der Widerspruch der Datenweitergabe nicht zurückgenommen oder
entsprechend begründet, ist daher eine Bearbeitung Ihres Antrages nicht möglich.

Die Stellung eines bedingten Antrages, mit der bereits vorab einer Offenlegung des

eigenen Namensund der Anschrift widersprochen wird, ist mit dem Schutzzweck des

8 5 Abs. 2 S. 4 VIG nicht vereinbar. Wir weisen Sie deshalb darauf hin, dass Ihr An-

trag entsprechend $ 25 LVwVfG nur dann bearbeitet werden kann, wenn dieser be-
dingungslos und ohne diese Einschränkunggestellt wird.

Wird jedoch am Widerspruch der Datenweitergabe festgehalten, sehen wir uns ge-

zwungen,den Antrag rechtsbehelfsfähig entsprechend zu bescheiden.

Bedenken Sie bitte auch, dass selbst eine zunächst ausbleibende Nachfrage des
Lebensmittelunternehmers im Rahmender Anhörung den Antragsteller nicht vor spä-
teren Anfragen des Lebensmittelunternehmers nach den Daten des Antragstellers
schützt.

Eine ausdrückliche Verpflichtung oder auch nur die Möglichkeit der zuständigen Be-
hörde vor Nennung des Namensdes Antragstellers gemäß 8 5 Abs. 2 S. 4 VIG noch
einmal den Antragsteller vom Begehren des Lebensmittelunternehmers zu unterrich-
ten und somit nochmal die Möglichkeit zur Rücknahme seines Antrages zu geben,
sieht das Verbraucherinformationsgesetz nicht vor.

Auf Grund der vorgenanntenInformationen, teilen Sie uns bitte mit:

a) ob Sie Ihren Antrag unter dieser Vorgabe zwar aufrechterhalten wollen, aber

den Widerspruch zur Datenübermittlung zurücknehmen und Ihrer Daten-
übermittlung nur bei Nachfrage zustimmen oder

b) Ihren Antrag zurücknehmen möchten oder
c) Ihren bedingten Antrag aufrechterhalten wollen.

Falls Sie Ihren Antrag ohne Einschränkung aufrechterhalten, bitten wir weiterhin um

Mitteilung, ob Sie mit Ihrer Frage zu Ziffer 1 Ihrer Anfrage nur die durchgeführten
Routinekontrollen meinen oder alle lebensmittelrechtlichen Betriebsprüfungen wie
z.B. auch Nachkontrollen oder Anlasskontrollen.

 
 



Folgende Hinweise sindzu beachten:

a)

b)

Auf Grund der Vielzahl(Stand23.05.2019ü 120 Anfragen)von VIG Anfra-

gen,dieöberdas Online-Portal„Fragden Staat“beiunsererBehörde einge-
gangensind, werden wirhöchstwahrscheinlichIhrenAntragnichtfristgerecht
gemäß $ 5 Abs. 2VIG beantwortenkönnen.UnterAusnutzungallerzurVer-
fügungstehendenRessourcenwerdenwirdieAnträgeinderReihenfolgeih-
resEingangsschnellstmöglichbearbeitenundbescheiden.

DieAuskunftserteilungistgrundsätzlichbiszu einem Verwaltungsaufwand
von 1.000,--ß gemäß $ 7 Abs.1 VIG gebühren-und auslagenfrei.Allerdings
kanndieserVerwaltungsaufwandüberschrittenwerden,wenn dasbetroffene
UnternehmenEinwendungenerhebt odergarden Rechtswegbeschreitet.In
diesemFallwerdenkostendeckendeGebührenundAuslagenerhoben.

Die BeantwortungIhrerAnfrageerfolgtaus Datenschutzgründennur posta-

lisch.Es istzu beachten,dass dieVeröffentlichungbehördlicherAntwort-
schreibendatenschutzrechtlichinsoweitunzulässigist,alssichdem Antwort-
schreibenpersonenbezogeneDaten des/derzuständigenSachbearbeiter_in
entnehmenlassen (Name,E-Mail,Telefonnummer).

IhreAntworterwartenwirzu den vorgenanntenPunktenbiszum 11.06.2019.Sollten
wirbiszu diesem Datum keineMitteilungvonIhnenerhalten haben,könnenwir Ihren
Antragnichtweiterverfolgen.

Wirbittenum Beachtung.

MitfreundlichenGrüßen
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